
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/11/11 2004/16/0077
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236;

BAO §237 Abs1;

Rechtssatz

Zur Annahme einer sachlichen Unbilligkeit muss es jedenfalls zu einer anormalen Belastungswirkung und, verglichen

mit ähnlichen Fällen, zu einem atypischen Vermögenseingriff kommen (Hinweis E 25. Juni 1990, 89/15/0088).
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